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Nr. 150.

Geltungsbereich der Kriegsgesetze

Gemäß§ 9 Ziffer 2 des Militärstrafgesetzbuchsfür das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 m
der Fassung des Gesetzes vom 25. April 1917 (Reichs-GesetzblattSeite 881) bestimine Jch für
das nichtbayerischeReichsgebiet,was folgt:

I. Die Krie sgesetze des Militärstrafesetzbuchsgelten iin Operations- nnd Eta
'

sowie iingMeeressund Küstenkriekzsgebiet
Ppengeblet

Die räumliche und zeitliche Begrenzung des Meeres- nnd Küstenkriegsqebiets
setzt die oberste Marme-Verwaltungsbehördefest.

"

Il. Die Kriegsgesetzedes Militärstrafgesetzbuchskönnen, soweit Jch nicht ihre Geltung
angeordnet habe, in Kraft gesetztwerden:

1. von Armee-Oberbese·hlshabern,von dein Oberbefehlshaber in den Marken und
von den koininandierenden Generalen einschließlichder stellvertretendeiifür ihren
inländischenBefehlsbezirkoder Teile davon,

2. von den Gouverneuren oder, wo solchenicht vorhanden sind, den Koniniandanten
der Festungenfür ihren Befehlsbezirk,sofern

a) ini Falle eines Krieges die Bezirke unmittelbar voui Feinde bedroht oder

teilweiseschon besetzt sind,
«

b) im Falle eines Aufruhrs die Aufrechterhaltungder Manneszucht die

Maßnahmedringend erfordert.

Kr.
Jn diesenFällen ist Mir jedoch sobald als möglichBericht zu erstatten, und sind die

legsgesetzewieder außer Kraft zu setzen,wenn der Grund ihrer Jnkraftsetzung aufhört.
Die erlassenen Verfügungensind unverzüglichbekannt zu geben.

Großes Hauptquartier, den 8. Mai 1917.

«Wilhelm.

i
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Berlin, den 23· Mai 1917.

Jorstehender AllerhöchsterBefehl wird unter Bezugnahme auf das im Marineverordnungs-
blatt für 1917 Seite 143 bis 145 abgedruckteGesetzmit folgendem zur Kenntnis der Marine gebracht.

Als Meeres- und Küstenkriegsgebietist bis auf weiteres das gesamteMeeres- und heimische
Küstengebietanzusehen, das nach der Verfügung vom 26. April 1917 — E. I1b. 1165 —

(Marineverordnungsblatt Seite 122J123) im Sinne des Offizierpensionsgesetzesund des Manns chafts-
verforgungsgefetzesKriegsgebiet ist.

A. IIa· 713:·).

Jn Vertretung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts.
S chr a d e r.

Nr. 151.

Jnspektion des Minen-, Sperr- und Sprengwesens (M. s. l.)

Jch bestimme unter AbänderungMeiner Ordre vom 29. September 1904:

1.

c)
H

F-

Es wird eine Jnspektion des Minen-, Sperr- nnd Sprengwesens mit dem Sitz in
Kiel gebildet.

. Ich genehmige die Mir vorgelegten vorläufigenOrganisatorischen Bestimmungen für
die Jnspektion des Mitten-, Sperr- und Sprengwesens und ermächtigeSie, später
notwendige Erläuterungen und Ergänzungen selbständigzu verfügen, sofern sie nicht
grundsätzlicherNatur sind. Die endgültigeFassung der Bestimmungen ist Mir später
zur Genehmigung vorzulegen.

-. Jch verleihe dem Jnspekteur des Minen-, Sperr- und Sprengwesens die Disziplinar-
und Urlaubsbefugnifse des Jnspekteurs der Schiffsartillerie

. Den Zeitpunkt der Bildung der Jnspektion des Minen-, Sperr- und Sprengwesens
haben Sie festzusetzenund die erforderlichen Ausführungsbestimmungenzu erlassen.
Alle Aufgaben der bisherigen Jnspektion der Küftenartillerie und des- Minenwesens,
die das Minen-, Sperr- und Sprengwesen betreffen, gehen mit dem Zeitpunkt der

Bildung der neuen Jnspektion auf diese über. Die erstere Jnspektion führt von da
ab die Bezeichnung: Jnspektion der Küstenartillerie. -

Nach Abzweigung des Minen-, Sperr- und Sprengwesens von der Jnspektion der

Küstenartillerieund des Minenwesens ist von Jhnen das Weitere wegen entsprechender
Änderung des §4, II der Organisatorischen Bestimmungen für die Kommando-

behördenam Lande Meiner Marine zu veranlassen.

Großes Hauptquartier, den 18. Mai 1917.

An den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

Wilhelm.

Jn Vertretung des Reichskanzlers.
v. Capelle.

Vorläufige Organisatorifche Bestimmungen für die Jnspektion des Minen-,

1.

Sperr- und Sprengwesens-. (Itl. s. l.)

Die Jnspektion hat folgende Aufgaben:
a) Leitung der Ausbildung im gesamten«Minen-, Sperr- und Sprengwesen,

Leitung der Ausbildung der Minenabteilung, der Minenschiffe,der Netzsperr-
schiffe und der Minensuchdivifionen bzw. Minensuchreservedivifionen,soweit sie
keinem Geschwaderverbande angehören,in allen Dienstzwetgen
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b) Mitarbeit an der militärischenund technischenEntwickelungdes Minen-, Sperr-
und Sprengwesens, Bearbeitung der Pläne für Erweiterung oder Neuanlagen
der Sperrverteidigung. ,

c) Mitarbeit an der militärischeuund technischen Entwickelung der U-Boots-
abwehrmittel·

d) Erhaltung der Kriegsbrauchbarkeitder Minensuch-,Minen- und Netzsperrfahrzeuge.
e) Aufstellung und Verbesserung von einschlägigenVerwendungs-, Bedienungs-

und Behandlungsvorschriften Sammeln von Erfahrungen
»

k) Abgabe von Gutachten zu den einschlägigenBerichten usw.
g) Leitung des Dienstbetriebes auf den Minenversuchs- und Minen-Schulschiffen

sowie an Sperren
-

h) Mitwirkung bei Aufstellung der Entwürfe für minentechnischeAnlagen auf
Schiffen und Fahrzeugen

Der Jnspektion sind unterstellt:

a) Die Minenabteilungen.
b) Die Minensuch- und Räunidivisionensowie ihre Reservedivisionen, soweit sie

nicht vorübergehendeiner anderen Jmmediatstelle zugeteilt find.
c) Die Minenschulboote
d) Die Minenschiffe, die Minenschul- und Versuchsschiffe.
e) Die Minenversuchskonimission.
f) Die TechnischeVersuchskommissionfür Entwickelungder U-Bootsbekämpfungs-

mittel.

Die Jnspektion ist dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts ausschließlichunterstellt:
a) in der Entwickelung und reglementarischenVerwendung der Minen-, Sperr-

und Sprengwaffen und ihrer Bekämpfungsmittelsowie der U-Bootsabwehrniittel,
b) in technischenund in Verwaltungsangelegenheiten,
c) in den unter Ziffer 1d) bis h) ausgeführtenAufgaben,
d) in allen Angelegenheitender M. v. K. und der T. K.

Jm übrigen ist sie in eigenen Angelegenheitender Behörde der Marine-

station der Ostsee, in denjenigen der zu ihrem BefehlsbereichgehörigenMarine-
teile, Schiffe und Fahrzeuge dem Stationskommando unterstellt, zu dessenBe-

fehlsbereichdiese gehören.
Die Jnspektion, die ihren Sitz in Kiel hat, bildet geschäftlicheine Jnstanz zwischen
den ihr unterstellten Kommandos und Behörden und dem Staatssekretärdes Reichs-
Marine-Amts bzw. den Stationskommandos
Die Jnspektion verkehrt zur Sammlung und zum Austausch von minen- usw. tech-
nischen Erfahrungen sowie zur Begutachtung der Jahresprogramme, Minenberichte
usw. unmittelbar mit den selbständigenKommandobehörden
Die Jnspektion ist zur Lösung ihrer Aufgaben durch entsprechendeMitteilungen seitens
aller Behörden zu unterstützen,insbesondere sind ihr Abschriften aller wichtigen Be-

rikehtifråndErfahrungen auf den zu ihrem GeschäftsbereichgehörendenGebieten zu
u er en en.

Au der Spitze der Jnspektion steht ein Flaggoffizier, dessenDisziplinar- und Urlaubs-

befugnissesich nachder Disziplinarstrafordnungfür die KaiserlicheMarine § 18 und
den OrganisatortschenBestimmungen für das- Personal des Soldatenstandes der

Kaiserlichen Marine, Anlage 29, §§ 4,2 und 5,5 regeln.
"

Der Jnspekteur des Minen-, Sperr- Und Sprengwesens besichtigtdie ihm unterstellten
Schiffe, Verbände, Marineteile usw., so oft es ihm erforderlich erscheint. Über ihren
Ausfall berichtet er der vorgesetztenDienststelle. Über die Anordnung und Ausführung
von Dienstreisen enthält das Nähere die Marineteiseordnung
Der Jnspekteur nimmt an allen wichtigen Übungenund Versuchen auf den ihm
unterstellten Schiffen und Fahrzeugen teil.
Der Jnspekteur darf außerdem allen Minen-, Spreng- und Sperrübungen und Ver-

suchen anderer Schiffe und Behördenin der Heimat zu seiner Information beiwohnen.
Anträge hierfür richtet er an die selbständigenKommandobehörden,denen das be-

treffende Schiff bzw. der Marineteil untersteht.
"
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11. Der Jnspekteur veranlaßt die Einrichtung und Durchführung von Minen-, Sperr-
und Sprenglehrgängennach den vom Staatssekretärdes Reicle-Marine-Amts gegebenen
allgemeinen AnordnungenW).

12. Der Jnspekteur regelt die Beschickungder Lehrgänge im Einvernehmen mit den

betreffenden Jnspektionen bz1v. selbständigenKommandobehördenII«).
13. Der Jnspekteur darf sich über alle das Minen-, Sperr- und Sprengwesen betreffenden

Einrichtungender M. V. K., der T. K» der Minendepots, der Werften und der Küsten-
befestigungenunterrichten.

.

Soweit diese Behörden ihm nicht unterstellt sind, hat er vorher die Genehmigung
des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts einzuholen.

14. Der Jnspekteur hat das Recht und die Pflicht, sowohl selbst als auch durch seine Be-

auftragten Auskunft auf den KaiserlichenWerften und von der Marinedepotinspektion
über alle einschlägien Angelegenheiten einzuziehen, andererseits haben diese Behörden
Erfahrungen, die fürdas Minen-, Sperr- und Sprengwesen von Bedeutung sein
können, grundsätzlichsobald wie möglichder Jnspektion des Minen-, Sperr- und

Sprengwesens mitzuteilen.
15. Der Jnspekteur hat das Recht, im Einvernehmen mit den betreffenden Kommondo-

behördenbzw. mit den Kaiserlichen Werften die im Dienst befindlichen Minensuch-
und -räumboote innerhalb der Grenzen der Jndienfthaltungsbestimmungen gegen
andere für den gleichen Zweck bestimmte Boote auszutauschen.

16. Der Jnspekteur darf sich zu den unter Ziffer 8, 10 und 13 ausgeführtenBesichtigungen
von einem Offizier seines Stabes und den beteiligtenReferenten, zu den unter Ziffer 9

ausgeführtenÜbungen und Versuchen von einem Ofsizier seines Stabes begleiten
lassen. Eine besondere Genehmigung zur Einschifsung ist hierzu nicht erforderlich.

17. Der Jnspekteur leitet während seiner Besichtigungsreisendie Geschäfteder Jnspektion
weiter. Wird eineVertretung für einen Zeitraum bis zu 14 Tagen erforderlich, so
erfolgt sie durch den ältesten aktiven Seeoffizier seines Befehlsbereichs, sofern dieser
ortsanwesend ist; andernfalls wird sie durch den Chef der Marinestation der Ostsee
geregelt. Wird eine längereVertretung erforderlich, so ist von dem Chef der Manne-

station der Ostsee im Einvernehmen mit dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts
ein Vertreter bei Seiner Majestät dem Kaiser zu beantragen.

Berlin, den 24. Mai 1917.

Vorstehende AllerhöchsteOrdre bringe ich zur Kenntnis der Marine

Der Zeitpunkt der Bildung der neuen Jnspektion wird noch bekannt gegeben.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
A.Vc. 6354. v. Capelle.

Nr. 152.

Landsturmpflichtige, mit Kriegsstellen beliehene Ärzte.
Jch bestimmeZLandsturmpflichtige,mit einer Kriegsstelle auf Widerruf beliehene Ärzte besitzen
allgemein den militärischenRang als Sanitätsoffizier uud sind Unteroffizierenund Mannschaften
gegenüber»Höhere im Dienstrange«.Unteroffiziere und Mannschaften haben den Anordnungen
der landsturmpflichtigenArzte Im SanitätsdiensteFolge zu leisten.

Großes Hauptquartier, den 18. Mai 1917.

Wilhelm.
Jn Vertretung des Reichskanzlers.

v. Capelle.
An den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

ff)Der Minen-, Sperr- und Sprengdienst bei den Matrosenartillerieabteilungen bleibt vor-

läufig wie bisher der Aufsicht der Jnspektion der Küstenartillerie unterstellt.
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Berlin, den 21. Mai 1917.

BorstehendeAllerhöchsteOrdre wird mit folgendem zur Kenntnis der Marine gebracht:

. Etwaige mit wehrpflichtigenÄrzten bestehendeVerträge sind zwecksDurchführungder

allgemeinenWehrpflichtgemäß§626 des BürgerlichenGesetzbuchesfristlos zu kündigen;
die Ärzte sind alsbald mit Kriegsstellen widerruflich zu beleihen.

Nicht mehr wehrpflichtigen,vertraglichverpflichteten Ärzten ist anheim zu geben, sich
gemäßArtikel lI,. vierter Abschnitt, § 30 des»Gesetzes,betreffend Änderungender

Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 als Freiwillige in den Landfturm einstellen zu

lassen, wonach einer Beleihung mit einer entsprechendenArztstellenichts im Wege steht.
Eine weitere vertraglicheBeschäftigungnicht mehr wehrpflichtigerÄrzte ist

fortab nicht mehr zulässig.
Die mit Assistenzarztstellenbeliehenen landsturrnpflichtigenÄrzte erhalten an beiden

Kragenseitenaußen neben der Mitte des Askulapstabes je einen goldenen Stern nach
dem Muster der auf den Achselstückender Sanitätsoffizieregetragenen Sterne, die
mit Stabsarztstellen Beliehenen an beiden»Kragense1ten2 Sterne, und zwar außen
neben dem oberen und unteren Ende des Askulapstabes je 1 Stern.

Die Vereidigung der landsturmpflichtigen,mit Kriegsstellen beliehenenÄrzte hat künf-
tig zu erfolgen:

bei Sanitätsformationen, an deren Spitze Chefärztestehen, durch diese;
bei Marineteilen und Formationen mit militärischenVorgesetztendurch diese.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
v. Capelle.

Nr. 153.

Beurlaubung von Militäranwärtern usw.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Jch:
1.

2

§ 17 Ziffer 8 der Kriegs-Geldverpflegungsvorschriftfür die Marine erhält die nach-
stehende Fassung:

. »

»Bei Eintritt einer Mobilmachung kehren die zum Zwecke der Zivilversorgung
beurlaubten Militäranwärter zum Marineteil und so weiter zurück. Ausgenommen
sind Gendarmen auf Probe und solcheMilitäranwärter, die sofort dauernd in den

Zivil- oder Privatdienst übernommen werden und damit aus dem Marinedienst aus-

scheiden. Ob eine Beurlaubung von Militäranwärtern zum Zweckihrer Zivilversorgung
stattfinden darf, bestimmt der Staatsfekretärdes Reichs-Marine-Amts. Für die

Beurlaubung und für die Abfindung mit Gebührnissensind in solchenFällen die für
den Frieden gegebenenBestimmungenmaßgebend-«
Unteroffiziere, die nach Beendigung einer mindestens neunjährigenaktiven Dienstzeit
in der Marine bei einer Gendarmerie Ihre Probezeit ableisten sollen, dürfen nach
Anordnung des Staatssekretärsdes Reichs-Marine-Amts auch während des Krieges
nach den für den Frieden geltenden Bestimmungenbeurlaubt und mit Gebiihrnissen
abgefunden werden«

Jch beauftrage Sie, das Weitere zu veranlassen

Großes Hauptquartier, den 21. Mai l917.

An den Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt).

Wilhelm.
Jn Vertretung des Reichskanzlers

v. Capelle.
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Berlin, den 23. Mai 1917.

b ch
Vorstehende AllerhöchfteKabinetts-Ordre wird mit folgendem zur Kenntnis der Marine

ge ra t:
«

1. Militäranwärter, deren Entlassung infolge einer Kriegsdienstbeschädigungin Frage
kommen würde, dürfen zum Zweck ihrer Zivilversorgung beurlaubt werden, wenn sie

a) dauernd kriegsunbrauchbargeworden sind, oder

b) bei vorhandener Garnisons oder Arbeitsverwendungsfähigkeitkeine nützlichere
militärischeVerwendung finden können.

Ob die Bedingungen zu b erfüllt sind, entscheidetdas Stationskonnnando
Die Beurlaubung von Militäranwärtern cZiffer 1) richtet sich auch während des

Krieges nach den Bestimmungen über die Beurlaubung der Militäranwärter der

Kaiserlichen Marine cl-.111. 1131 vom 21. März 1914 —- vgl. Marineverordnungs-
blatt 1914 Seite 152X153 Nr. 98. Diese Bestimmungen werden noch als Deckblatt
— Anlage L für die Marine —— in die innerhalb der Kaiserlichen Marine zur Ausgabe
gelangenden Abdrucke der Anstellungsgrundsätzeaufgenommen werden.

Hinsichtlich der Abfindung mit Gebührnissenfindet gemäß Ziffer 4 der ge-
nannten Bestimmungen § 25 der Besoldungsvorschrift für die Kaiserliche Marine im

Frieden Anwendung
:). Ziffer 5 der Bestimmungen über die Beurlaubung der Militäranwiirter der Kaiser-

lichen Marine erhält die für § 17 Ziffer 8 der Kriegs-Geldverpflegungsvorsehriftfür
die Marine Vorgeseheneneue Fassung.

4. Zur Probedienstleistung als Gendarmen sind nur solche Unteroffiziere zuzulafsen, die

nach dem Ermessen der Stationskommandos i1u"Marinedienst abkömmlich und nur

garnison- oder arbeitsverwendungsfähigsind.
o. Für die lAbfindungder zur Probedienstleistung als Gendarm beurlaubten Unteroffiziere

— soweit sie noch nicht 12 Jahre gedient haben — ist §26 der Besoldungsvorschrift
für die Kaiserliche Marine im Frieden maßgebend.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
E.11b.1014. ,V· Capelle.

ro

Nr. 154.

Friedensbefoldungsvorschrift.
Berlin, den 26. Mai 1917.

Jn der letzten Zeile der Ziffer 8 der Anlage 7 der

»Friedensbesoldungsuorschrist«

wird das Wort ,,Deckoffiziermesfe«in ,,Offiziermesse«geändert.
Die Änderungtritt mit dem Tage des Bekanntwerdens in Kraft.
Berichtigung der Vorschrift bleibt vorbehalten.

Jn Vertretung des Staatssekretärsdes Reichs-Marine-Amts.-
Cl-.111. 5429. Hebbinghaus

Nr. 155.

Bestimmungen über das Tragen von Orden und Ehrenzeichen.

Berlin, den 25. Mai 1917·

Die Bestiunnungen über das Tragen von Orden und Ehrenzeichen —« Bekleidungsvorschrift
für die Marine Anlage 1 Seite 155 unter e — erhalten auf Grund der Erlasse vom 31. Oktober
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1915 — MarineverordnungsblattSeite 359 — und 25. September 1916 — Marineoerordmings-
blatt Seite 240 — folgende Fassung:

e. Tragen von Orden und Ehrenzeichen.
1· Orden und Ehrenzeichenwerden an einem mit den zugehörigenBändern glatt über-

zogenen, 4cm breiten Blech (großeOrdensschnalle) so befestigt, daß sie zu Vz bis 1,,"4ihrer Ge-

iamtlängeüber die Unterkante des Ordensblechs vorstehen.
.

Außer der großen Ordensschnalle mit Orden ist für bestimmte Fälle (s. u.) eine kleine,
1-7 Cm hohe Ordensschnalle, die ohne Orden und Ehrenzeichen zu tragen ist, vorgesehen

«

2. Die Ordensschnallen werden auf der linken Brust getragen, und zwar die große
Ordensschnalle:

a) auf dem Tuchjackettso, daß die Unterkante der Ordensschnalle mit der Unterkante des

zweiten Knopfes abschneidet;

b) auf der Jacke derart, daß die Unterkante der Orden mit der Oberkante des obersten
Knopfes der linken Knopfreihe nbschneidet und die Ordensbänder vom Revers nicht
bedeckt werden.

Der untere Rand der kleinen Ordensschnalle liegt beim Tuchjackett und bei
der Jacke entsprechend (etwa 2,3 em) höher als der untere Rand der großen
Ordensschnalle.

Auf dem wollenen und weißenHemde ist die kleine Ordensschnalleso zu tragen,
daß die Oberkante der Ordensschnalle in Höhe des am Schlitz angenähten Bandes

sitzt und, soweit die Ordensschnalle einem Orden entspricht, ihre linke Kante an die

Naht des nnterlegten Teils des Hemdes stößt.
Z· Die große Ordensschnallemit Orden ist von den Mannschaften zum Paradeanzng

zu tragen. -

Sie darf auf besonderen Befehlzum Sonntags- und Beurlaubtenanzugangelegt werden,
wenn Tuchjackettoder Jacke getragen wird.

» » · « ·

Die kleine Ordensschnalle ohne Orden ist in folgenden Fällen anzulegen:
a) zum Wacht- nnd Ordonnanzanzug,wenn Tuchjackettoder Jacke getragen wird;
b) bei sonstigen Gelegenheiten, bei denen für die Omziere kleine Ordensschnalle befohlen

ist, während die Mannschaften Tuchjackett,Jacke, wollenes oder weißesHemd tragen.
Die kleine Ordensschnalle darf angelegt werden:

zum Sonntags- und Beurlaubtenanzug (Tuchjackett,Jacke, wollenes oder weißes
spede wenn nicht Paradeanzng oder Anlegen der großenSchnalle mit Orden be-

fohlen ist.
4. Zum Überzieher,zum Tuchjackett und zutn Scrgejnckett darf das Band des Eisernen

Kreuzesoder eines Kriegsordens oder des MilitävVerdienstkreuzesoder eines Militär-Ehrenzeichens
Oder der Rettungsmedailleoder der Roten KreuszedaIlle 2· oder Z. Klasse im zweiten Knopfloch
von oben getragen werden. Als zweites Knopslochvon oben im Sinne dieser Bestimmung gilt
Unter Mitzählungdes Fassonknopflochesdas erste wirklich benutzteKnopfloch

5. Die Anordnung der Orden usw. an der Ordensschnalle erfolgt nach den für Offiziere
gegebenen Bestimmungen .

6. Während der Verbüßungeiner Freiheitsstrnfe dürfen Orden nnd Ehrenzeichen nicht
getragen werden.

Die Abänderung der Bekleidungsvorschrift erfolgt gelegentlich

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
A. IJ,4898. Hebbinghaus
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Nr. 156.

Beurlaubungen nach Elsaß-Lothringen.

Berlin, den 25. Mai 1917.

Die Bestimmungen über Beurlaubung von Mannschaften (Unterosfizieren, Gefreiten, Gemeinen)
und in gleichem Rang stehenden sonstigen Heeresangehörigenelsaß-lothringischerund anderer

Staatsangehörigkeitnach Elsaß-Lothringensind vom Kriegsministerium wie folgt zusammengefaßt
und ergänzt:

1. Urlaub nach Elsaß-Lothringen darf erteilt werden,

a) wenn keinerlei Bedenken hinsichtlichGesinnung des Mannes sowie seiner An-

gehörigenbestehen, und
»

b) nachdem die Zureisegenehmigung seitens der KommandobehördenElsaß-Loth-
ringens (siehe Ziffer 2) bei der beurlaubenden Stelle ä-) eingegangen ist.

2. Die Zureisegenehmigung erteilen

a) die Armee-Oberbefehlshaber in den Reichslanden,
die Gouverneure von Straßburg und Metz,
der Kommandant von Diedenhofen,

die die Abgrenzungen ihrer Befehlsbereiche untereinander vereinbaren;

b) die stellvertretenden Generalkommandos XV. und XXL (gleichzeitigfür XYU
Armeekorps,

die von den zu a genannten Dienststellen Mitteilung erhalten, für welches Gebiet sie
in eigener Zuständigkeitdie Zureisegenehmigunggeben können, und für welches Gebiet

sie die Zustimmung der Armee-Oberkommandos usw«einzuholen haben.
3. Die Einholung der Zureisegenehmigung darf nur durch die beurlaubenden

Dienststellen (siehe Anmerkung zu Ziffer 1b) erfolgen (niemals durch die Mann-

schaften selbst).
Dabei ist wie folgt zu verfahren:

a) Die Anträge der einzelnen Urlauber oder ihrer Angehörigengesondert — mit

Stellungnahme der beurlaubenden Dienststellen (sieheAnmerkung zu Ziffer 1b)
— vorlegen (keine Sammelliste).

b) Stammrollen-Auszügeund die vorbereiteten Urlaubsscheine mit genauer Woh-
nungsangabe beifügen.

c) Bei Urlaub nach zwei oder mehr Orten jeden Ort namentlich aufführen.
d) Bei wiederholtem Urlaub frühereTagebuch-Nummer der Stellen angeben, die

die Zureisegenehmigung bisher erteilt hatten.
Die Vorlage der Urlaubsanträge (nach Za) erfolgt durch die beurlaubenden

Stellen (siehe Anmerkung zu Ziffer 1b) unmittelbar an das für den Urlaubsort zu-

ständige stellvertretende Generalkommando XV. oder XXL (gleichzeitig für XVI.)
Armeekorps, oder, soweit es sich um Urlaubsorte im Oberelsaß(Operationsgebiet
der Armee-Abteilung B) handelt, unmittelbar an das Armee-Oberkommando B.

4. Telegraphische Einholung der Zureisegenehmigungist nur in dringenden Fällen
zulässig(z. B. bei lebensgefährlicherErkrankung oder bei Todesfall in der Familie,
oder wenn land- oder kriegswirtschaftlicheVerhältnissees erfordern).

Eine Ausnahme besteht bis auf weiteres für Mannschaften der Ostfront,
die sich gut geführtund vor dem Feind einwandfrei verhalten haben. Für sie kann
bei den zuständigenstellvertretenden Generalkommandos (Xv., XXI.) Elsaß-Loth-
ringens oder bei der Armee-Abteilung B telegraphischUrlan erbeten werden. Die

Zustimmung dieser stellvertretendenGeneralkommandos usw. ist gleichfallstelegraphisch
zu erteilen. Die Telegramme müssenkurz enthalten:

Namen, Geburtsort, Dauer des Urlaubs, Urlaubsort, Grund.

Hk)D. h. Reginienter, selbständige Bataillone, Behörden usw. oder — soweit diese beim

Feldheer Ermächtigung zur Urlaubserteilung gemäß § 113,2 des Mob. Pl. von den Kommandierenden
Generalen usw. nicht erhalten haben — die höheren Kommandobehörden.
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Die beurlaubende Stelle (Anmerkungzu Ziffer 1b) hat dieZureisegenehmigung
auf dem Urlaubspnß dienstlich zu bescheinigen. Telegramme,die auf«Grund dieser
Bestimmung von Militärbehördenaufgegebenwerden,fmd als solche«m»Um dienst-
licher Angelegenheit«anzusehen und daher»gemqßErlaßvom 81. Mai 1916 (Marine-
verordnungsblatt Seite 180) Absatz 1 gebuhrenskels « ·

» · ,

Gesuche durch Feknsprecher werden im allgemeinen nicht berücksichtigt.
Die Zustimmung zu den nachgesuchten Beurlaubungen ist von»denvor-

gemmnten Dienststellen (Ziffek 2) auf den Urlaubs-scheinen vor ihrer Rucksendung
ausdrücklichzu vermerken.

»
, . . .

Auf berechtigte telegraphischeAntrage Gehe leler»4)»Istdle Zlistlmmxmg
telegraphisch zu erteilen, nötigenfalls AUch»CIUfschklftlscheAntrage·(ilehe
Ziffer 3), wenn sie als sehr dringlich bezeichnetfmd (z- V; Well kurze RuhezeltDer
Truppe zur Beurlaubung ausgenutzt werden soll, oder dringende landwirtschaftliche
und sonstige kriegswixtschaftiicheGkiinde vorhanden fmd)-

6. Hinsichtlich der den Zivilbehörden(Kreisdirektionen)von den Angehörigenvor-

gelegten Urlauhsgesuche ist abweichendwie folgt zu verfahren: .

Die Zivilbehörden legen die Gesuche nach Bearbeitung unmittelbar den zu-

ständigen Kommandobehörden(Arinee-Oberkomiiiandos,stellvertretendenGeneral-
komniandos XV. und xXI. Armeekorps, GouvernementsStraszburg,Metz, Kom-

mandantur Djedenhofen) zur Prüfung vor.· Diese teilen ihre Entscheidung den

beurlaubenden Stellen mit, die im Falle der Genehmigung des Urlaubs den entsprechenden
Vermerk auf den Urlaubsscheinen anbringen

» » » , » »

Mit den von Angehörigenden vorgenannteii inilitarischenDienstftellenClsaß-
Lothringens unmittelbar vorgelegtenUrlaubsanträgeii ist sinngemäßzu verfahren.

Mannschaften, bei denen die Zureisegfenehmigungnicht in vdervorstehend
angeordneten Weise erwirkt worden ist«durfen in die Reichslcinde nicht
einr eis en und werden zur·Truppe zurückgefchickt.

Es ist also unzulässigund wird verboten, daß Mannschaftennach Orten

nahe der Elsaß-LothringischenGrenze beurlaubtwerdenmit demAnheiingeben, sich
selbst bei den Arinee-Oberkoinniandos usw. eine Zureisegenehmigungzu verschaffen.

S. Nachträgliche Gesuche der Urlauber an die «Dienststellen,in deren Bereich der
Urlaubsort liegt, um Anderungdes Urlaubsorts sind im allgemeinen nicht zu berück-

sichtigen. Nur iii sehr dringenden Fällen«kann dein Urlauber,wenn nicht genügend
Zeit zur Verfügung steht, um von seinem Truppenteil eine Entscheidungzu
erbitten, das Garnisonkommando des Urlaubsortesoder, wenn sich dort keins befindet,
das nächstgelegeneausnahmsweise die Genehmigung zu einer Verlegung des Urlaubs

nach einem anderen Orte erteilen.
Von dieser Weiterbeurlaubung ist dem Truppenteil des Beurlaubteii durch das

Garnisonkommandounter Angabe des Grundes und der neuen Adressesofort Kenntnis

zu geben.
Beurlaubungen auf Grund von Reklaiiiationen — nach Durchführungdes
iii der Wehrordnung § 99,3 vorgeschriebenenVerfahrens — sind den vorstehenden
Anordnungen nicht unterworfen.

Jn solchen Fällen ist auf den Urlaubsscheinen hinzuzufügen:
Beurlaubt auf Grund einer Reklamation gemäß§ 99, 3 der Wehrordnuiig.

S
«

10. Die Erlasse vom 19. Februar 1916 — A.Ia. 1586 — (Marineverordnungsblatt
eite 35X36), 12. März 1916 — A. Ia. 2413 — (Marineoerordnungsblatt Seite 49X50) und

L August1916 — A. la. 7965 — (MarineverordnungsblattSeite 209X210) werden aufgehoben.

Der Staatssekretärdes Reichs-Mariae-Aints.

Jn Vertretung
As Ib. 6272. Hebbinghaus

01

71

O
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Nr. 157.

Pensionierung und Verforgung vorübergehendZugeteilter.
Kriegsmiuifterium

« —

Nr. 1102J11. 16. 02P. Berlin, den 22. März 191-.
«

Während des Krieges find Ofsiziere, Beamte und Mannschaften des PreußischenHeeres, der ver-

schiedenenKontingente, der Marine und der Schutztruppen gegenseitigzu vorübergehenderVerwendung
überwiesenoder versetzt worden.

Jm Einverständnis mit den beteiligten Dienststellen wird für die Zuständigkeitbei der

Pensionierung und Versorgung dieser Personen und ihrer Hinterbliebenen bestimmt:

A. Zu vorübergehender Verwendung Überwiesene, die nicht ausdrücklich
versetzt sind.

1. Alle Heeresangehörigendes Friedens- oder Beurlaubtenstandes oder des Landsturms,
auch solche, die bereits mit oder ohne Pension oder Rente aus dem Heer aus-

geschiedenwaren, sind nach Beendigung der vorübergehendenDienstleistung bei anderen

Kontingenteu oder der Marine, an ihre Stamm- oder Erfatztruppenteile und Be-

hörden zurückzuüberweisen,die gegebenenfalls ihre Pensionierung oder Versorgung
veranlassen.

2. Die dem PreußischenHeere zugeteilten Angehörigen anderer Kontingente oder der
Marine sind nach Beendigung ihrer vorübergehendenDienstleistung an ihre Stamm-
oder Ersatztruppenteile und Behörden oder Marineteile zurückzuüberweisen,die ge-
gebenenfalls ihre Pensionierung oder Versorgung veranlassen.

.-). Als Beendigung der Dienstleistung im Sinne von Ziffer 1 und 2 gilt auch das

Erlöschen des Dienstverhältnissesdurch Tod, Verwundung, Krankheit oder Zurück-
stellung als überzähligusw.

4. Etwaige Dienstbeschädigungsverhandlungenusw. sind mit den vorgeschriebenen Aus-

zügenaus der Kriegsrangliste oder Kriegsstammrolle bei der Rücküberweisungbei-

zufügen.
Wegen der Aufbewahrung wird auf die Pensionierungs-Vorschrift I. 3 und

HI. 8,1 hingewiesen
Die Feststellungen von Kriegseinflüssenim Sinne des Militärhinterbliebenen-

gesetzes 1907 —- §26 — bei Personen, die nicht dein Feldheer angehören,sind den

Dienstbeschädigungsverhandlungenanzuschließen
Die Aufbewahrung der Krankenblätter,· Röntgenplatten und Krankeubücher

erfolgt nach den Erlassen vom 28. September 1916 —— Nr. 3767,-"9.16. JlA -— und
vom 30. November 1916 ——- Nr. 2406X11. 16. MA ——.

B. Versetzte

. · Jui Falle ausdrücklicherVersetzung regelt sich die Pensionierung und Versorgung wie

für die übrigenAngehörigender betreffenden Formationen.

C. Pensionierte Offiziere und Unterklasfen.
a) Die Pension der aus dem Heere hervorgegangenenpensionierten Offiziere, die während

des Krieges in einein der Kontingente von Bayern, Sachsen oder Württemberg oder
bei der Marine freiwillig Dienste leisten, ist von der Stelle zu erhöhen, die die

ursprünglichenPensionsgebührnisseangewiesen hat. Die Neuregelung erfolgt
also auf Grund der früheren Zugehörigkeit.

Dementsprechend ist die Pension der im PreußischenHeere freiwillig Dienste
leistenden pensioniertenOfsiziere anderer Kontingente und der Mariae von den obersten
Militärverwaltungsbehördenihrer Kontingente oder der obersten Marineverwaltungs-
behördezu erhöhen.

Die Pension der pensionierten Schutztruppenoffiziere wird für Rechnung der

PreußischenHeeresverwaltung erhöht.
b) Für Personen der Unterklassen des Soldatenstandes, die schon vtor der

Heranziehung zum Heeresdienst versorgungsberechtigt waren, gelten die Erlasie Vom

27. März 1915 —- Nr. 791-"8. 15. 02 — Und 17. Mai 1915 — Nr. 501»-5.15. 02 —.
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D. Ohne Pension ausgeschiedene Offiziere und Beamte sowie Personen ini privat-
rechtlichen Vertragsverhältnis eines Dienstverpflichteten·

Aus dem PreußischenHeere hervor egangene,, Ohne PeUfIkMAusgeschiedeneOffiziereund
Beamte, die während des Krieges bei der arine oder den verschiedenenKontingentenfreiwillig
Dienste leisten, sind durch die Mariae oder das Kontmgent zu pensionieren, bei deiii sie zuletzt
Dienste geleistethaben. »

. »

Jm umgekehrten Falle liegt die Pensionierungder preußischenHeeresverwaltungob. «

Die Pensionierung der Personen im privatrechtlichenVertragsverhaltniseines Dienst-
verpflichteten (§ 35 des Offizierpensionsgesetzesl906)·WIkdVOZIder »Stellem»die Wege geleitet,
die den Dienstvertrag niit ihnen abgeschlossenhat. Die EntscheldlmgklbekPeViWMekUUgsAUiPVUFIZS
trifft die obersteMilitär- oder Marineverwaltungsbehörde,M deren Verekchder Anspruli CIWUkbCN Ist-

E. Hinterbliebene
Die sFestsetzungenunter A bis D gelten entsprechend auch für die Hinterbliebenen-

versorgung. .

v· Stein.

Berlin, den 14· Mai 1917·

Vorstehender Erlaß des Kriegsministeriumswird mit«dem Bemerken»zur Kenntnis

gebracht, daß danach im Bereiche der Marineverwaltung sinngemaßzu verfahren ist.
B kt «d:emer wir

Zu A4 des Erlasses

Der Pensionierungsvokschriftfür·das PreußischeHeer: 5,:3 und 11193,1 entspricht
die Pensionierungsvorschrift für die Kaiserliche Manne: Teil I, Ziffer v und Teil 111, Ziffer 5.

Die Erlasse vom «28. September 1916 — Nr. 3767X9z16 MA und vom 30. November

1916 — Nr, 2406J11·16· MA sind bekanntgegebendurch die VerfügungenG.1Y.4140 vom

24. Oktober 1916 und G. IV. 4825 vom 16. Dezember 1916.

Zu O. b. des Erlasses.

Die Erlasse vom 27. März 1915 — Nr. 79l-8. 15. 02 und vvotn 17. Mai 1915 —

Nr. 501-5. 15. O 2 sind bekanntgemachtdurch die Verfügungenvom 9. Juli 1915 — JE. It I). 12336
» und vom 30. Juni 1915 —- B.IIb.1014. —-

Der Staatssekretär des Reichs-Mariae-Amts·

Jn Vertretung
ID. II a. 1158. Brüninghaus

Nr. 158.

Jnausgabebelassung überhobener Beträge.
Berlin, den 19. Mai 1917.

Zur Begründungvon Anträgen auf JnausgabebelassungüberhobenerGebührnissewerden bisweilen

«escheinigungender Empfänger beigefügt,daß eine Bereicherungaus der Überhebungnicht vor-

Iegc, da die zu Unrecht empfangenen Beträge zum Lebensunterhalt verbraucht seien. Auch von

Dienstvorgesetztensind gleichartigeBescheinigungenbeigebrachtworden. Demgegenüberwird bemerkt:

Ob eine Bereicherung noch vorliegt, ist eine Rechtssrage, die nur auf Grund von Tat-
sachen(evtl. vom Gericht) entschieden werden kann. können daher weder die Empfänger
noch die Dienstvorgesetzten derartige Bescheinigungen ausstellen. Die Dienstvorgesetzteii könnten
allellfalls ihre Überzeugung aussprechen.

»
Jm übrigengreift die Erklärung der Empfänger,die Beträge seien inzwischenvon ihnen

Oderihren Familien verbraucht, nicht durch, denn durch notwendige Ausgaben kommt die Be-

Eekchexuugnicht in We«fall, da diese Ausgaben das sonstigeVermögen-verniindert hätten, wenn

Ue Mcht mit sdeiii überhobenenGelde bezahlt worden wären.
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Jn Zukunft ist von der Vorlage von Anträgen, die sich auf mangelnde Bereicherung
stützen,bei denen aber die nicht mehr vorliegende Bereicherung nicht zweifelsfrei dargetan ist, ab-

zusehen, da sie nicht berücksichtigtwerden könnten.
Der durch Verfügung vom 22. Februar 1917 — cl-. 111. 2391 — geregelte Sonder-

fall wird hiervon nicht berührt.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. 111. 4575. Dr. Schramm.

Nr. 159.

Bewilligungen für die Familien kriegsgesangener oder vermißter Unteroffiziere
des Friedensstandes.

Berlin, den 22. Mai 1917.

In Fällen, in denen bei Kriegsgefangenschaftoder Vermißtseinnach §§ 14 und 16 der Kriegs-
Geldverpflegungsvorschriftdie Kriegsbesoldunggewährtwerden kann, darf künftigbei Unteroffizieren
des Friedensstandes, soweit dies zum Unterhalt der Familie oder zur Unterstützungdes Kriegs-
gesangenen selbst erforderlich ist, ein Teil des Löhnungszuschussesbis zu der Höhe mit bewilligt
werden, daß der Gesamtbetrag der Zuwendung dem Löhnungszuschuß—l—EXZder zuständigenKriegs-
besoldung gleichkommt.

Die Bestimmungen im § 17 a. 8 Kriegs-Geldverpflegungsvorschrift und § 24 der Zu-
sammenstellung der Bestimmungen über Familien- und Heimatszahlungen im Kriege ändern sich
entsprechend.

Der Staatssekretär des Reichs-Mariae-Amts.

Jn Vertretung.
Cl-. Ill. 7890. Dr. Schramm.

Nr. 160.

Sammlung von Fund- und Beute-, sowie Erinnerungsstücken.

Berlin, den 21. Mai 1917.

Jn Erweiterung der Bestimmungen vom 19. Oktober 1916 — A. IV. 9930 — Und 10. Februar 1917
— N. 36 — (Marineverordnungsblatt Nr. 234 Seite 272, 273 und Nr. 58 Seite 52) werden

als-Sam1nelstellen für Fund- und Beute-, sowie Erinnerungsstücke,soweit sie das Minen- und

Sperrwesen betreffen, die Minendepots in Friedrichsort, Cuxhaven und Wilhelmshauen bestimmt.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
N. 1076. Boy-Ed.

Nr. 161.

Hinterbliebenenversorgung.
Berlin, den 24. Mai 1917.

Als »nllgemeineVersorgung«im Sinne der §§ 20, 21, 29 Nr. 4 des Militärhinterbliebenen-
gesetzes vom 17. Mai 1907 ist nur die allgemeine Versorgung anzusehen, die auf Grund der
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Vorschriftendes Abschnitts I des Gesetzes als Witwen- und Waisengeldaus Mitteln der Mariae-

verwaltung bewilligt und gezahlt wird. DemgemäßWlkd dle Zlfser 14 «I der AUFfÜhFUUgs-
bestimmungenzu dem genannten Gesetz (Marineverordnungsblatt19Q7Seite 207) hiermit auf-
gehoben, nach der unter allgemeiner Versorgung auch dle den HmterbllebeIIFUaus dek,AUstellUUg
oder Beschäftigungdes Verstorbenen im Zivildienstusw. erwachsenen Anspruche auf Witwen- und

Waisengeldusw. zu verstehen sind.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

J1n Auftrage.

A.I1b. 6154. Dr. Felisch·

Nr. 162.

Torpederoffizier- und Torpedo-Jngenieurgehälter.

Berlin, den 14. Mai 1917.

Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. v. 28. 4. 1917.)

, i unkt .

Dienstgmd Name desZåittpirückensStamm

1 Torpedo-Stabs-
ingenieur Jung 0

2 Torpeder-Kapitän-
leutnant Lin d n e r N

3 - Bockhorn 0

4 - Waldau N

5 - Scheller 0

6 - Fischer N

7 Torpedo-Ober-
ingenieur Kunze 0

8 - Juhl 0

9 - Schröter 0

10 Torpeder-Ober-
leutnant H o y er N

11 - Uibelhack 0
12 - Jünemann 1. 4. 17 B
18 - Stark N

ls - Hausen (Panl) N
10 - Hans en (Gustav) 0

ls - Dietrich (August) N
1- - Fielitz N
18 - Jeske o

·

19 Torpeder-Leutnant Rnst N
20 - Burmeister 0

Zl - Mahlfeldt o
«-«2 - Döpner 0
23 - Mostert N
24 - Stummeyer N
25 - Evers N

36 - Breitenbach N
—7 - Krieg N
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a.
.

Dienstgrad Name desztikllåikktensStation

28 Torpeder-Leutnant Hollniann N

29 - Bethke l 0

30 - Karl 1. 4. 17 N

31 - Schwesinger l 0

82 - Bork N

Der Staatsfekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
B. Va. 4292. Schnur.

Nr. 163.

Ergänzung der Kriegs-Verpflegungsvorfchrift.
Berlin, den 24. Mai 1917.

1. Jn der

Kriegs-Verpflegungsvorfchrift

Anlage 1 Seite 46 ist hinter ,,Ge1vür,ze«ein zu setzen und unten als neue Anmerkung auf-
zunehmen.

Ifs)Als Gewürzportion können auch Auis, Piment und Jngtver, und zwar nach Bedarf in

Grenzen der nachstehenden Höchstsätzeausgegeben werden:

Anis bis zu Lg,
Piment bis zu 0,6 g

Jngwer bis zu 0,4g;
als Pfeffererfatz in folgenden Mischungeu:

V2 Piment und V, Jngwer bis zu 0,5 g,

·
2X3Piment und 1

z Paprika bis zu 0,3 g.
Die Gewiirze sind nur nach Bedarf in Grenzen dieser Sätze abzugeben-
2. Buchweizenmehlwird zum Portionsfatz von 250g verausgabt.
Die Herausgabe eines Deckblatts bleibt Vorbehalten.

Der Staatsfekretär des Reichs-MarinesAmts.
Jm Auftrage.

cl-· 8237. Reuter.

C

Nr. 164.
«

Anforderung der Dienstprämie für Unteroffiziere.

Berlin, den 25. Mai 1917.

Die Dienstprämie für Unteroffiziere ift grundsätzlichvom Stammarineteil anzufordern, der die

stattgefundene Zahlung und Anforderung in der Stammrolle zu vermerken hat.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
cl-. 111. 7610. Reuter.
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Personalveränderungen.
A· Ernennungen, Beförderungem

Versetzungen usw.
(A. K. O. v. 16· 5. 1917.)

Weiter befördert-

Zu Leutuants der Marineinfanterie unter

s
thdc (»Kurt),Hauptmann, im Frieden im I l. See-

’

bataillon, aus der Marine-Jnfanterie
ausgeschieden und im Jnsanterte-Re-
giment 67 angestellt.

Vesördertt

(A. K. O. v. 18. 5. 1917.)

Zum Marine-Stabszahlmeister:
charakterisierter Marine-Stabszahlmeister

Ptaetorins.

Den Charakter erhalten-

Als Feuerwerkskapitäm

Feuerwerks-Kapitänleutnanta.D. (z. Zt. z·»D-s
üllcr, zuletzt vom Artilleriedepot Geestemunde:

als Marine-Stabszahlmeister:
Marine-Oberzahlmeister

chfs.

Vefsrdertg

CA. K. O. v. 20. 5. 1917.)

Zum Hauptmann:

V.
·

Oberlentnant
Iclscld.

(A- K. O. v. 24. 5. 1917.)

Zu Kapitänleutnants:

M Oberleutnafntszur See
l

Why Graßmann, Lictjcns, Frorath, Ncnneckc; ·

zU Leutnants zur See unter Vorbehalt
der Patentierung:

, »»Fäk)nrichezur See des Jahrgangs 1914

BVUUMHackcr unter vorläufiger Festsetzungihres
Dienstalters in dieser Reihenfolge Un-

mittelbar hinter dem Leutnant zur See

Hoffmann (Fkitz),gleichzeitig sind beide

der Marinest. der Nordsee zugeteilt,

Jm aktiven Seeoffizierkorps wieder-

angestellt:

s
Kapitänleutnant a. D- (z- Zt. z. D.)

Voll-, zuletzt Insp. Offiz. h. d. Mak. Schule, als

Kapitänleutnant unter Festsetzung seines
Dienstalters unmittelbar hinter dem

Kapitänleutnant Tornow und unter

Zuteilung zur Marmest· d. Ostsee;
Oberleutnant zur See a. D. (z. Zt. z. D.)

Uthe- zuletzt vom Stabe S.M.S. ,,König Wil-

helm«, als Oberlentnant zur See unter

Festsetzung seines Dienstalters unmittel-
bar hinter dem Oberleutnant zur See

Vanselow (Ernst Carl) und unter Zu-
teilung zur Marinest. d. Ostsee»

Vorbehalt der Patentierung:

Fähnriche der Marineinfanteric

Wenzel, Vincenti, Becker (Kurt);

zum Fähurich der Marineiufanterie:
IIntcrofsizier

von Lehr;

zum Marine-Obcringeuieur:
Marine-Jngenicnr

Schtötct sPanU ;

zu Marine-ctabsingenieuren:
Marine-Oberingenieure a. D. (z. Zt. z. D.)

Krüper, zuletzt von der Il. Werftdiv., Kleinan, zu-
letzt von der 11.Werftdiv.

Ein Patent seines Dienstgrads ver-

lichem
dem Fregattenkapitän a. D. (z. Zt. z. D.)

v. Dasscl tzklugustszuletzt LIAfenkapt von Wilhelms-
)aven.

Den Charakter erhalten-

Als Fregattenkapitän:

Korvettenlapitäne a. D. (z. Hist.z. D.)
Nobis, zuletztvon der Marinest. d. Nordsee, Brehmcr,

zuletzt von der Marinest. d. Ostsee;
als Marine-Stabsingeuieur:

Mari11e-Oberingenienr a. D. (z. Zt. z. D.)
Ahner, zuletzt von der 11.Werftdiv.

weiter befördert-

Zu Deckoffizierleutnants:

Oberstückmeistera. D. (z. It. Offizierstellvertreter)
Stotk (Eduard);
Torpedo-Obersteuermann a. D. (z. Zt. Offizier-

stellvertreters
; Dienwicbel (Ernst);

zum Feldwebelleutnant:
Vizefeldwebel der Seewehr II (z. Zt. Ofsizier-

stellvertreter)
Jordan (Paul).

Jm Veurlaubtenstande.
Den Charakter als Korvettenkapitän

erhalten-

Kapitänleutnauts der Reserve des Seeoffizierkorps
Kunschmann (VI Berlin), chel (1ll Hamburg),

Wcickhmann (Magdeburg);

Kapitänleutnant der Seewehr 1 des Seeofsizierkorps
Förster (Georg) (Ill Hamburg).
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Vor-fördert-

Zu Kapitäuleutnauts der Reserve des;
Seeoffizierkorps:

Oberleutuauts zur See der Reserve
Stomma (Ill Hamburg), Tonndors (Göttingen);

’

zu Oberleutnants zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Leutnants zur See der Reserve
Fcil (Rendsburg), Würdemauu (Il Oldenburg),

Wiersbitzky (Lübeck), Thuns (Schweid-
Uitz);

zu Oberleutnants zur See der Seelvehr Il

des Seeoffizierkorps:
Leutnants zur See der Seewehr 11

Mey (Flensburg), Brickcnstcin (l Bremeu);

zu Oberleutuants zur See der Reserve s

des Seeoffizierkorps:
Leutnants zur See der Reserve

Güuther (Ill Hamburg), v. Warzcwsky (Neustadt); F

zu Leutuants zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Boß (Karl) (Siegburg), Bösig (Cott"bus);

zum Leutnaut der Reserve der Matrosen-
artillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
Möbus (V1 Berlin);

zum Leutnaut zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuermann der Reserve

Schwarz (Walter) (Lübeck):

zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
artillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
qucnblast (II Düsseldorf);

Vizeflugmeister der Reserve
Schubert (V1 Berlin);

Vizefeuerwerker der Reserve
Dohrn (1 Altona);

zum Leutnant zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuermaun der Reserve

Hecgcwaldt (Stettin);

zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
a r t i l l e r i e :

Vizeflugmeister der Reserve
Müldner (V1 Berlin);

"

Vizefeuerwerker der Reserve
Cum-ad (l Bremen);

zu Leutnants zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Göttcrt (Gumbinnen), Iürgenscn (Willy) (Flens-
burg);

"

zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
artillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
Pansegrau (VI Berlin), Müller (Konftantin) (Mos-

bach)- Voges (I Oldeuburg);

zu Leutuants zur See der Reserv e des

Seeoffizierkorps:
l Vizesteuerleute der Reserve

H Oestcrreich (Bremerhaven), Hausmaun (Stettin),
i Weidemaun (Anklam), Tonagel (Lübeck);

i zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
( artillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
, Stöhwase (Rendsburg), Betzou (Geokg) (I Olden-
s burg), Funke (Hagen), Schumann (Ouo)
«

(Bielefeld), Slickers (I Oldenburg),
«

Brökcr (Bremerhaven), Harding (Flens-

s burg), Lange-Hetmstädt (Heidelberg),
l Reese (1Il Hamburg), Oertcr (III Ham-

burg), Otto (Hersfeld), Schumacher
I (Peter) (Siegen);

zu Leutnants zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Rördcu (III Hamburg), Kramm (Il Dresden);

. zum Leutnant der Reserve der

s Matroseuartillerie:

Vizeseuerwerker der Reserve
Iaeger (111 Hamburg);

zu Leutnauts zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Ribler (I Bremen), Liebert (Neustadt), Rath
(Ill Hamburg), Schädel (Werner) (Calau),
Maßmann(l Bremen),Gablcr (I Bremen),
Albrecht (Carl) (Rostock);

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartillerie:
Vizefeuerwerker der Reserve

Gehrs (Celle)- Heuuer (Elberfeld):

zu Leutuants zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Vizesteuerleute der Reserve
Menke (Konftpntin)(Lingeu), Hoy (Bremerhaven),

Blume (II Dortmund), Bullinger
(III Hamburg), Gruhl (l Bremen),
Stärker (lll Hamburg), Cronjaeger
(II Hannover), Hubert (Stade);

zum Leutnaut zur See der Seewehr 11
des Seeoffizierkorps:

Vizesteuermann der Seewehr II

Schubert (Paul) (llI Hamburg);

zum Hauptniann der Reserve der

Mariueinfauterie:
Oberleutnant der Reserve

Kirchner (Ostar) (Lübeck);
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zii Leutnautss der Reserve der

Mariueinsanterie:

Vizeseldtvebel der Reserve
Brandt («f,nrmann)(Wesel), Jhuicls (Aurich), Tciuuic8-

«

fcld (ll Essen), Kelter (Soest), Buttiiiaun .

(I Altona), Brandt iWilhclin) (Stade)- .

Jacobscii(2)ieiids-chck ( lll
Hamburkplbi.n«g),chdricks ( Esseu), Hauschkc

(I Oldenbnrg), Dombroivski (Potsdam), ;

Honnerbach iSchiithc (lII Haiiiburg),«
(Siegcu), Folkcks (Jol)auu) (I Oldeuburg),
Eckersbcrg (II Dmstinuiid), Schwalbach
sll Frankfurt a. M.),«Hclniat (Heri3feld),
Ticdemanu (Avolf) (Kiel),»Höpiicr (E.mil)
(Gelsenkiri«l)en),Dicrck fKiels;

zu Mariue-Oberiiigenieureu der

Seeivehr 1:

« Wurme-Ingenieure der Seeivehr 1
suckk (Vl Berliu), Gics («Ill Hiiiiibiirgs;
zU Mariiie-Oberingeiiieuren der Reserve:

Wurme-Ingenieure der Reserve
Haakc (llI Haiiibiirg), Maurcr (Stuttgart):

zum Marine-Oberiugenienr der

Seeivehr I:

»
Mariiie-Jugeiiieur der Seewehr J

Okångcu (Bartenstein);
zum Marinc-Oberingenieur der Reserve:

Mariue-Jiigeuieur der Reserve
Moller (I Daruistadt);

zum Mariiic-Oberingenieur der See-

welsr l:
·

» Mariiic-Jiigeiiieiir der Seewehr I

Gubler (V1 Berliu);
zum Marine-Jngenieur der Reserve:

Marine-Jngenieuraspirant der Reserve
Ott (ll Cöiu);

zum Mariiie-Jngenieur der Seetvehr 1:

Vizefluguiechaiiiker der Seelvehr J

Oltersdots (Wisiiiar):
zu Mariiie-Jngeuieuren der Reserve:

Morine-Jngenieuraspiranten der Reserve
Sott (Kiel), Rohdc (Höchst),Broderscn (Flensburg);

zum Marine-Jugenienr der Seewehr I:

« «Marine-Jngenieuraspiraiitder Seeivehr 1

Renlciifteinslll Hamburg);
zum Marine-Oberassistenzarzt der

Reserve:

Mariiie-Assistenzarzt der Reserve
Kunz (Lliisbac1)1, unter Verleihung eine-s

Pateiitss vom 2. August 1914 unmittel-
bar hinter deui Maruie-Oberassisteuz-

»

arzt der Reserve Dr. Bettuiann.

EIN-rdie Dauer ihrer Verwendung im

’«1298sanitiitsdienst zu Mariae-Feld-
hilssiirzten ernannt:

nichtapprobierte Mariiie-Unterärzte
(Felduntera«rzte)

Hscfcr (V Berlin), Linden-ums (Wcimuc).

Dis.

I

i
I

I
I

I

Weiter befördert-

Zum Marine-Stabsakzt:
Mariiie-Oberassisteuzarzt der Reserve a. D.

Dr. Böseiibcrg, zuletzt im Landtvehrbezirk V Berlin,

Den Charakter als Marine-Oberftab5s
arzt erhalten-

Mariue-Stabsärztc der Reserve a. D·

Dr. Hiiirichs, zuletzt ini Landwehrbezirk Schleslvig,
Dr. Stadc, zuletzt im Laudwehrbezirk
1 Dortniund.

;),u den Osfizieren der Reserve der

Matt-osenartillerie versetzt:
Leutnaut der Reserve der Mariueinsanterie

Tcsch (1l Cöln).
Der Marine-Stabsarzt der Reserve a. D.

Dr. Glciß, zuletzt im Laudwelsrbezirk Potsdam,
hat ein Pateut vom 17. Dezember 1916

erhalten«

Erstaunt :

(Allerh. Bestalluug v. 23(). 4. 1917.)

Reitx,Mariiie-Oberbaurat,Maschinenbau-Petriebs-
direltor, char· Gebeimer Manne-Bau-
rat, zum Geheimen Oberbaiirat nnd
Abteilungschef im Ziieichs-Marine-Amt.

i:«.)lllerh.Bestallnng v. 18. 5. 1917.)

Iaspcrscn, Königlicher Geii)erbeiuspet«tor,
.

zum
Llläirnic-Gewerberat.

Charakterverleihungeni

(Allerh. Patente v. 18. ö. 1917.)
Fauscl, Kaiserlicher Regieriingsbaumeister, den

Charakter als Baurat mit dem Range
der Räte 4. Klasse.

Dicriu, Marine-Reudaiit, deu Charakter als Rech-
uungsrat — erhalten-

sit-nannt-

(Stant-3s. d· R. M. A. v. 12. 5. 1917.)
Mermi, Kanzleisetretär vom Auf-

sichtsaiut fiir Privatver- zii Geheimen
sicheruiig Kanzlei-

Strcuilow, Kaiizleidiätar bei der sekretären

klipp-ital- Eichuiigskoui- im R.M.A.
mission

b. Abschiedsbewilligungen.

»Ic. O. v. 14.1917.)

.

Jn Genehmigung feines GefucheS der

Abschied mit der bisherigen pension und
der Erlaubnis Zum Tragen der bisherigen
Uniforni bewilligt:

Dein Koiitreaduiiral z. D.

v. Grumme-Douglas, zuletzt dienstt. Fliigelads
Sr. Majestät d. Kaiser-Z u. .8töiiigs.
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(A. sk. O. v. 18. 1917.)
Der Abschied mit der gesetzlichen Pen-

sion, der Erlaubnis zum Tragen der bis- «

herigen Uniform und der Aussicht auf An-

stellung im Zivildienst bewilligt-

Dem Feuerwerks-K(ipitiinlcntnant
Kolss von der. Werft Wilhelmslmvem

«

dem Torpeder-Kapitänleurnant
Krügen

«

(A. K. O. v. Zi. .1x)17.)

Auf sein Gesuch mit der gesetzlichen
pension zur Disposition gestellt-

Der stontreadmiral a. D.

Philipp, zuletzt von der Marinestation d. Nordsce, s

unter Fortfall der ilJm bei seiner Ver-

abschiedung erteilten Aus-ficht auf An-

lstellnng im ;3ivi·ldienst.

Aus der aktiven Seeofsizierlaufbahn
entlassen-

Die Fiilmriclje zur See:

Lübbem Kuntzc (Wolfgnng«s, Brnuft.

Der Abschied unter Überführung zu
denMarine-Sanitätsoffizierender-Reserve
bewilligt:

Dem Marine-:Oberasfistenznrzt:
.l)1-. Goctzc (Adotf,),

dem Marinerssistetlerzt:
Dr. Rock-nein

Der Abschied bewilligt-

Dem Marine-Afsisten«3m-zt:
Dicdcricl)·:4.

(Allerl). Abschied v. 18. ö. 1.917.)
Die nachgesuchte Entlassung aus dem

Reichsdienste mit pension erteilt-

Uthemann, Geheimer Marine-Baurat, Maschinen-
bandirektor unter Beilegnng des

Charakters als Wirtlicher Ge-

heimer Mari11e-Baurat mit dem

persönlichen Range einesskontke-
admirals sowie mit der Erlaubnis

zum Tragen der Uniform.

Die Entlassung aus dem Reichsdienste
mit Pension erteilt:

Kcrnkc, Marine-Baurat für Schiffbau.

Mit der gesetzlichen pension in den

Ruhestand versetzt-

(JStaatss. d. Ili. M. A. v. 16. Fi. 1917.)

Zicgcnhorn, sOber-Werftbucljfühlet-.

c. Ordensverleihungen.

(A. K. O. v. H. D. 1(.)17.)

Den Noten Adlerorden 1. Klasse mit Eichen-
laub und Schwertern-

Bachmann I
v. Krosigk j«

die Schwerter zum Roten Adlerorden 2.Klass e

mit Cichenlaub und den Stern mit Schwertern
zum Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichen-

laub und Schwertern:
v. Henkel-Gebl)ardi, VizeadmiralI

den Noten Adlerorden 2. Klasse mit

Eichenlaub und Schwertern:
v. Ußlnr, Kontreadmiral.

Das Nitterkreuz des Königlichen Haus-Ordens
von Hohenzollern mit Schwertern:

Bussc (Will)elm
Gautier

Wagcnfjihr l
Wünsche Kaiiitänleiitnants.
Waßner l

Admirale :

) ; Korvettenkapitätles
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Uachruf.
»

. - .
- -

- J .

·

Tlm so. Ufai verschied nach schwerem Leiden zu Berlin

Korvettenkapitänz. D.

Ritter des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse.

Das Reichs,zs«kaki»e-ka1t,welchem der Verstorbene in früherer Zeit eine

längere Reihe von Jahren und während des Krieges bis zu seinem Tode an-

gehört hat, betrauert den Verlust eines verdienstvollen, pslichttreuen Ossiziers und

liebenswürdigen Kameraden.

Jn treuester Pflichterfüllung hat er ungeachtet seines schweren Leidens

bis zuletzt auf seinem posten ausgehalten.
Sein Andenken wird in hohen Ehren gehalten werden.

Berlin, den H. Riai s9l?.

Der Staatssekretär des Reichs-2Narine-Ilmts.

o. Capelle.

Nachruf.
Am s8. Mai verstarb zu Berlin der Kaiserliche

Korvettenkapitänz. D. Herr

Ukit vorbildlichem Pflichteifer und größter Hingabe an den Dienst hat
er seines Amtes im Admiralstab der Marine gewaltet. Seine vortrefflichen
Charaktereigenschaften und sein liebenswürdiges, kameradschaftliches IVesen sichern
ihm stets ein ehrendes Andenken.

Berlin, den is. Zifai s9s?.

Der Chef des Ildniiralstabes de« Zikarine

In Vertretung

Reinhard Koch.
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Benachrichtignngen
über

Verschiedenes.

Deutscher Offizier-Vcrein.

»
Dies-jährigeMitgliederversammlung des Deutschen Offizier-Vereins gemäß § 17 der

Satzungen
am Sonnabend, dem 16. Juni 1ks)17, nachmittags 2 Uhr-,

im Vereinshause, Berlin, NeustädtischeKirchstraße4,«5.

Ta gesordnung:
l. Vorlage des Geschäftsberichtsund der geprüftenJahresrechnuug für das Geschäfts-

jahr 1916.
"

Z. Antrag auf Entlastung.
Das Direktorium:

o. Reuter. v. Burgsdorff.

Deckblättcr gelangen zur Ausgabe:
(vom 26. April bis 25. Mai 1917.)

Nr. der
l

- Nr. der ? -
H

Lsd. » ! u Deckblatt ; lLfd. »
- u Deckblatt

Nr. DsckblattwsD. Nr. Nr. I Nr. DsckblattepD. Nr. Nr.
Kontrolle , j-»

Kontrolle
l

1 75 230,u7 l-—--lT-Z
.

! 11 86 304 201——218

2 76 228 IV 1 u. 2 12 87 305 183——202
3 77 77 212

·

13 88 7 475,2 5—32

4 78 474 38——40 14 89 475,:3 5-—32
5 79 246 173—197 7 15 k-)0 475,4 6——33
6 81 371 1—120 s 116 91 475,-:- 4——44
7 82 z

«

372,·.)0 1——44 17 92 475,6 1——18

8 83 308 15—17 18 93
«

475,7 1——.12
9 84 E 302 b 249 19 94 i 475,9 1 — 14

10 85 5303 174—180
»

20 95 475,10 1—28

Todesfälle.

Jung, Mariae-Werkmeister, am 25. April.1917,
Vogler, Mariae-Werkmeister, am 14. Mut 1917,
Zetueckc, Ellkagazindirektor,Rechnungsrat, am 19. Mai 1917 — in Wilhelmshaven gestorben.


